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Öffentliche Sitzung des 
 Bezirksausschusses VII - Etting

Am Donnerstag, 31.08.2017, findet um 16:00 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirks-ausschusses VII – Etting statt. Veranstaltungsort: Sportheim Et-
ting, Retzbachweg 10, 85055 Ingolstadt.

Tagesordnungspunkte:

1.  Begrüßung und Feststellung, dass der BZA VII beschlussfähig ist

2.  2017-07-005 Fahrbahnschwellen am Sportheim TSV Etting (Ortstermin)

3.  2017-07-003 Geschwindigkeitsüberschreitungen Riedmühlweg (Ortstermin)

Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Jürgen Hammer, Herenäusstr. 1, 85055 Ingolstadt-Etting

Reinigungsarbeiten Tiefgarage 
Theater Ost und West

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A

Kurzbekanntmachung

a)  Auftraggeber:   IFG Ingolstadt AöR 
Wagnerwirtsgasse 2 
85049 Ingolstadt 
Telefon 0841/ 305-3094,  
Telefax 0841/ 305-3099

e) Ausführungsort:   85049 Ingolstadt,   
Tiefgarage Theater Ost und West

f) Leistungsumfang: Reinigungsarbeiten Tiefgarage Theater
   Los 1: TG Theater Ost  

Los 2: TG Theater West
i) Dauer des Auftrages:  Beginn: 01.11.2017  

Ende: 31.10.2018
l, m)  Anforderung/Kosten:   Die Verdingungsunterlagen können online 

zum Download unter www.staatsanzeiger-
eservices.de oder bei der unter a) genannten 
Vergabestelle angefordert werden.

 Anforderungsfrist:  28.08.2017 bis 30.09.2017
q) Angebotseröffnung:  05.10.2017, 10.00 Uhr
v) Bindefrist:  05.11.2017
w)  Vergabeprüfstelle:  VOB-Stelle bei der Regierung von Oberbayern 

80538 München

Hinweis: Die Langfassung dieser Ausschreibungsanzeige ist im Bay. Staats-
anzeiger vom 25.08.2017 einzusehen.

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Ingolstadt beabsichtigt folgende Leistung in Öffentlicher Aus-
schreibung nach VOB/A zu vergeben:

Emmi-Böck-Schule Neubau, 3112 Gründung, Nr. 65-091-2017
Einreichungstermin: 25.08.2017 um 11:30 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt

Abwicklung der Ausschreibung über die Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 In-
golstadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingol-
stadt.de. Download und Details der Ausschreibung unter: www.vergabe.
bayern.de

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 17.08.2017 (Az.:01275-17-08)

Vorhaben/Betreff:  Nutzungsänderung und Umbau mit Neuaufteilung 
von bisher 5 WE in 9 WE (1. und 2. OG)

Grundstück: Ingolstadt, Gaimersheimer Straße 15
Gemarkung: Ingolstadt
Flur-Nr.:  2623

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Bescheid 
vom 17.08.2017). Geplant sind eine Nutzungsänderung und ein Umbau mit 
Neuaufteilung von bisher 5 Wohneinheiten in 9 Wohneinheiten (1. und 2. OG).

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benachbar-
ten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, dass die 
o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der Stadt Ingol-
stadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu den übli-
chen Geschäftsstunden eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für 
diese Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München er-
hoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschriften lauten:   
Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift:  Postfach 20 05 43, 80005 München   
Hausanschrift:   Bayerstraße 30, 80335 München,

b)  Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München 
auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifi-
zierter Signatur an das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
– www.egvp.de - erhoben werden. Dabei sind die der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu be-
achten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechts-
antragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Wenn die Klage schriftlich oder zur Nieder-
schrift erhoben wird, sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 − Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zugelas-

sen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen können der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen wer-
den (www.vgh.bayern.de)

 − Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Zentral-
kläranlage Ingolstadt für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 26 Abs. 1 KommZG i. V. m. 
Art. 63 ff GO (sowie Art. 88 Abs. 6 GO) und § 22 i. V. m. § 23 der Verbands-
satzung erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

- § 1 -
Der beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018 wird

im Erfolgsplan
in den tatsächlich kostenwirksamen Erträgen mit 5.417.000 Euro
und in den tatsächlich kostenwirksamen  
Aufwendungen mit 5.417.000 Euro

sowie im Vermögensplan
in den Einnahmen mit  793.000 Euro
und in den Ausgaben mit  793.000 Euro

festgesetzt.

- § 2 -
Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

- § 3 -
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 
wird auf 0 Euro festgesetzt.

- § 4 -
Der Finanzbedarf (Betriebskosten- und Investitionsumlagen) teilt sich nach 
§ 23 der Verbandssatzung wie folgt auf:

a) Betriebskostenumlage

Bemessungsgrundlage = errechnete Trockenwetterabwassermenge 2015

Mitglieder-/Einleiterspezifische Einleitungsmengen
- Stadt Ingolstadt 15.718.862 m³
- Abwasserbeseitigungsgruppe Ingolstadt-Nord 2.217.302 m³
- Gemeinde Böhmfeld 96.249 m³
- Gemeinde Hitzhofen  128.100 m³

-Gesamt:  18.160.513 m³

Finanzbedarf des Erfolgsplanes  
Umlageverhältnis: 28,61 Euro / 100 m³

- Stadt Ingolstadt 4.497.000 Euro
- Abwasserbeseitigungsgruppe Ingolstadt-Nord 634.000 Euro

- Gemeinde Böhmfeld 27.000 Euro
- Gemeinde Hitzhofen 37.000 Euro

- GESAMT 5.195.000 Euro

b) Investitionsumlage

für die Erneuerung von Anlagenteilen und Erweiterung der Zentralkläran-
lage (§ 23 Abs. 2 Verbandssatzung):

Mitglied/Einleiter Einleitungskontingent - Euro –
Stadt Ingolstadt 722,385 / 900 637.000 Euro
ZV Abw.bes.gruppe Ing.-Nord 160,525 / 900  141.000  Euro
Gemeinde Böhmfeld 6,950 / 900 6.000  Euro
Gemeinde Hitzhofen 10,140 / 900 9.000  Euro

- § 5 -
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 250.000 Euro erklärt.

- § 6 -
Diese Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Oktober 2017 bis 
30. September 2018 tritt am 01. Oktober 2017 in Kraft.

Ingolstadt, den 20.07.2017 Dr. Christian Lösel
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt Verbandsvorsitzender 
 und Oberbürgermeister 

Erhebung einer Vorausleistung auf 
den Erschließungsbeitrag

Mit dem Bau folgender Teilmaßnahmen wurde begonnen:

Straße von bis Teilmaßnahmen
Gansäckerweg westliche Ein- östliche Ein-  Herstellung der Fahrbahn, 
 mündung zur  mündung zur Entwässerung der 
Erschließungs- Pettostraße  Pettostraße Erschließungsanlage,  
einheit Taschen-   Beleuchtungseinrichtung, 
äckerstraße mit    Parkstreifen, Straßen- 
Winterleiten-   begleitgrün, Ausgleichs-  
straßen   und Ersatzmaßnahmen

Gemäß Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung werden da-
her für o.g. Maßnahmen Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 
erhoben, sobald die Voraussetzungen für die Verteilung des Aufwandes 
vorliegen.

Aufgebot von Sparkassenbüchern 
und sonstigen Sparurkunden

Gemäß Art. 35 und 36 AGBGB wird hiermit auf Antrag der nachstehend 
aufgeführten Antragsteller der Inhaber des/der jeweiligen Sparkassen-
buches/Sparurkunde aufgefordert, seine Rechte unter Vorlegung der Ur-
kunde binnen drei Monaten bei der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt anzu-
melden. Wird die Urkunde innerhalb dieser Frist nicht vorgelegt, so wird 
das jeweilige Sparkassenbuch/die jeweilige Sparurkunde durch Beschluss 
des Vorstandes für kraftlos erklärt.

Antragsteller Urkundennummer
Igor Talabaev 3165415062
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